
Antisemitische Vorfälle  
in Nordrhein-Westfalen
2023



B

Herausgeber_innen   Recherche- und 
Informationsstelle Antisemitismus  
Nordrhein-Westfalen (RIAS NRW) 
Bankstr. 57, 40476 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 822 66 03 33
E-Mail: info@rias-nrw.de
 
Düsseldorf, 1. Auflage Juni 2024

Dieser Jahresbericht kann auf  
www.rias-nrw.de kostenfrei  
heruntergeladen werden.

V.i.S.d.P. Jörg Rensmann, Verein für  
Aufklärung und demokratische Bildung e.V. 
(VAdB e.V.), Bankstr. 57, 40476 Düsseldorf

Konzept und Redaktion   Recherche-  
und Informationsstelle Antisemitismus  
Nordrhein-Westfalen (RIAS NRW) 

Layout und Grafik   gegenfeuer.net

Bildnachweis   Sofern nicht anders  
angegeben, verbleiben die Bildrechte bei  
RIAS NRW bzw. dem VAdB e.V.. 

Urheberrechtliche Hinweise    
© 2024 Recherche- und Informationsstelle 
Antisemitismus Nordrhein-Westfalen  
(RIAS NRW). Alle Rechte vorbehalten. Diese 
Publikation wird für nicht kommerzielle 
Zwecke kostenlos zur Verfügung gestellt.  
Die Herausgeber_innen behalten sich das 
Urheberrecht vor. Eine Weitergabe oder 
Vervielfältigung, auch in Teilen, ist nur  
nach ausdrücklicher schriftlicher Zustim-
mung der Herausgeber_innen gestattet. 
Darüber hinaus muss die Quelle korrekt 
angegeben und ein Belegexemplar an  
RIAS NRW geschickt werden.

Haftungsausschluss   Die Informationen in 
diesem Bericht wurden nach bestem Wissen 
und Gewissen formuliert. Für die Vollstän-
digkeit und Aktualität der Informationen 
übernehmen die Herausgeber_innen keine 
Gewähr. Diese Publikation enthält Links  
zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalt wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb können  
wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
angegebenen oder verlinkten Webseiten 
sind stets die jeweiligen Anbieter_innen oder 
Betreiber_innen der Seiten verantwortlich.

Schutzgebühr   Es wird keine Schutzgebühr 
erhoben. 

Titelseite   Bet ist der zweite Buchstabe im 
hebräischen Alphabet und verweist darauf, 
dass es sich bei der vorliegenden Publikation 
um den zweiten Jahresbericht von RIAS 
NRW handelt. Die Gestaltung basiert auf 
einem von RIAS Berlin beim VdK – Verein für 
Demokratische Kultur e. V. entwickelten 
Format.

Gender_Gap   RIAS NRW benutzt den 
Gender_Gap, um alle Geschlechter 
und Geschlechtsidentitäten darzustellen. 
Der Unterstrich stellt den Zwischenraum  
für alle Menschen dar, die sich in der 
Zwei-Geschlechterordnung nicht 
 wiederfinden. Die Originalschreibweisen  
in Zitaten sowie in Gastartikeln werden 
beibehalten.

Impressum



Inhaltsverzeichnis

Vorworte

Zusammenfassung:  
Antisemitische Vorfälle in NRW 2023
	

Statistische Darstellung

Beispiele und Analysen  
antisemitischer Vorfälle	

Auswirkungen des Hamas-Massakers  
vom 7. Oktober 2023 in NRW

Jüdische Perspektiven auf  
den 07. Oktober aus NRW

Über RIAS NRW

Anhang: Datengrundlage und Arbeitsweisen

2

6

8

14

37

57

64

66



2

Vorwort

Die Aufhellung des Dunkelfeldes Antisemitismus in Nordrhein-
Westfalen ist nach wie vor dringend notwendig, wie die  
Gesamtzahl der im Jahr 2023 bei RIAS NRW eingegangenen 
Meldungen zeigt. Doch von besonderer Tragweite sind die 
Auswirkungen des terroristischen Angriffs der Hamas in Israel 
am 7. Oktober auch auf die Lage in Nordrhein-Westfalen.

Der 7. Oktober 2023 markiert eine Zäsur für Jüdinnen_Juden weltweit, in Israel, in 
Deutschland und somit auch in NRW - einen Einschnitt für Sicherung und Sicherheit 
jüdischen Lebens hier. Noch nie seit dem präzedenzlosen Massenmord an den Jüdin-
nen_Juden Europas, der Schoa, wurden so viele Jüdinnen_Juden an einem einzigen 
Tag ermordet. Mehr als 1.200 Israelis wurden von der Terrororganisation Hamas mas-
sakriert, mehr als 200 als Geiseln entführt, unzählige Frauen strategisch und gezielt 
vergewaltigt. Selten wird über das vernichtungsantisemitische Motiv dieser Tat ge-
sprochen, obwohl wir aus der deutschen Geschichte wissen, was Antisemitismus in 
letzter Konsequenz bedeutet. Und was es heißt, wenn er als Ziel und Programm ex-
ekutiert wird, in diesem Fall von einer mörderischen Terrororganisation, deren staat-
liche Finanziers und Förderer in Teheran sitzen. Die Überlebenden des 7. Oktober 
fordern uns durch ihre Zeugnisse nicht nur dazu auf, niemals zu vergessen, sondern 
auch das „Nie wieder ist jetzt“ in gesellschaftliche Praxis umzusetzen.

Seit dem 7. Oktober hat RIAS NRW im Vergleich zum Vorjahr ein Vielfaches an anti-
semitischen Vorfällen registriert; über die wir in diesem Jahresbericht ausführlich 
berichten.
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Wir appellieren an die demokratische Öffentlichkeit, die richtigen Schlüsse aus den 
Erhebungen unseres Jahresberichts zu ziehen. Die Anzahl der antisemitischen Vor-
fälle pro Tag, pro Woche, pro Jahr steht nicht im luftleeren gesellschaftlichen Raum. 
Es sollte keinen einzigen Tag der Unsicherheit für Jüdinnen_Juden in Deutschland 
geben. Anhand dessen, was sich an Antisemitismus in der Öffentlichkeit, aber auch 
von Angesicht zu Angesicht in aller verbalen Drastik an Gewalt entlädt, können wir 
sehr genau erkennen, wo akuter Handlungsbedarf besteht. So ist der „zeitgemäße“ 
Antisemitismus von heute der israelbezogene Antisemitismus, häufig in Kombination 
mit dem Post-Shoah-Antisemitismus. Hier liegt die größte Herausforderung für Prä-
vention und Intervention. Antisemit_innen unterscheiden bekanntlich nicht zwischen 
ihren Opfern, für sie repräsentieren auch in Deutschland lebende Jüdinnen_Juden 
häufig den Staat Israel.

Jetzt spätestens sollten als kategorischer Imperativ nach Auschwitz Prävention und 
Intervention gegen Antisemitismus höchste gesellschaftliche Priorität haben. Hier 
sind im buchstäblichen Sinne alle Demokrat_innen über Parteigrenzen hinweg ge-
fragt, die Politik ebenso wie die Zivilgesellschaft.

Team RIAS NRW
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Vorwort

Antisemitismus ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, 
welches den Betroffenen stets als Befindlichkeit abgesprochen 
wird. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft wollte lange nichts 
von Antisemitismus wissen oder bestreitet immer noch, dass es 
ihn inmitten der Gesellschaft gibt. In meinem Umfeld kenne ich 
jedoch keine jüdische Person, die noch nie Antisemitismus 
erfahren hat. Es ist ein schmerzhaftes Problem, mit dem viele 
Jüdinnen und Juden weltweit groß geworden sind. Spätestens 
seit dem 07. Oktober hat sich dieser Antisemitismus zuneh-
mend für alle Juden verallgegenwärtigt.  

Als die Hamas am 07. Oktober unschuldige Zivilisten der israelischen Gesellschaft auf 
brutalste Weise attackierte, misshandelte und vernichtete, hatten die Jüdinnen und 
Juden, die außerhalb Israels leben, nicht viel Zeit zu trauern. Wenn in Israel Krieg 
herrscht, sind alle Jüdinnen und Juden weltweit bedroht. Mit Blick auf die vergange-
nen „Nahostkonflikte“ war bereits unmittelbar nach der medialen Verbreitung des 
Massakers abzusehen, dass dieser Krieg in das Interesse der breiten Gesellschaft fällt 
und Israel schlecht dastehen wird. Bereits zuvor wurden jüdische Personen mit Israe-
lis gleichgesetzt und mussten sich für die israelische Regierung rechtfertigen. Heute 
spüren wir, dass alles und jeder mit einem jüdischen Berührungspunkt von der Mehr-
heitsgesellschaft abgelehnt wird. Durch die mediale Propaganda erleben wir einen 
israelbezogenen Antisemitismus, dessen Reichweite keine Grenzen kennt. Jüdische 
Einrichtungen werden beschädigt, Geschäfte boykottiert und jüdische Personen wer-
den teilweise körperlich bedroht oder sogar angegriffen.



5

Wir erleben weltweit einen ansteigenden Antisemitismus, für den es in Deutschland 
weiterhin nur sporadisch und mit viel Mühe eine Strafverfolgung gibt. Dies liegt zum 
einen an dem gesetzlichen Rahmen, jedoch vor allem auch daran, dass es kaum nied-
rigschwellige Möglichkeiten gibt, um Antisemitismus zu melden und vor Ort das Pro-
blem anzugehen. Vielerorts fehlt das sichere Umfeld, um den erlebten Antisemitis-
mus anzusprechen. Jüdische Personen stehen häufig vor der Frage, ob sie durch das 
Melden von antisemitischen Vorfällen nicht Gefahr laufen, noch mehr Antisemitismus 
zu erleben. Die fehlenden niedrigschwelligen Meldestellen an Schulen, Universitäten 
und Arbeitsplätzen führen zu einer hohen Dunkelziffer an antisemitischen Vorfällen.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus leistet nun seit 2022 einen un-
abdingbaren Dienst in Nordrhein-Westfalen. Mit ihrer unermüdlichen Arbeit leisten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch nicht nur für die Jüdische Gemeinschaft 
einen enormen Beitrag. Die Salonfähigkeit des Antisemitismus zeigt den Zustand der 
Gesellschaft. Je deutlicher wir die Probleme in unserer Gesellschaft benennen kön-
nen, desto besser können wir gemeinsam gegen diese vorgehen. Umso wichtiger ist 
es also, dass RIAS konkrete Zahlen sammeln kann, damit Antisemitismus nicht mehr 
als Befindlichkeit abgetan werden kann.

Nicole Pastuhoff  
Präsidentin des Jüdischen  

Studierendenverbands NRW
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Insgesamt wurden zwei Fälle von extremer Gewalt, 16 Angriffe, 16 Bedrohungen, 59 
gezielte Sachbeschädigungen, zehn Massenzuschriften, 117 Versammlungen, fünf 
Diskriminierungen sowie 439 Fälle von verletzendem Verhalten registriert. Besonders 
erschütternd ist die hohe Zahl antisemitisch motivierter Angriffe und Bedrohungen, 
die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt bis verdreifacht hat (2022: fünf Angriffe 
und sechs Bedrohungen). 

Die antisemitischen Vorfälle, bei denen direkt Betroffene ermittelt werden konnten, 
richteten sich im Jahr 2023 in 176 Fällen gegen Einzelpersonen und in 200 Fällen gegen 
Institutionen. In 60 Prozent der Fälle mit direkt Betroffenen, also in 106 Vorfällen, 
waren die Personen jüdisch, israelisch oder als solche adressiert. 200 Vorfälle richte-
ten sich gegen Institutionen, davon 41 gegen jüdische Einrichtungen. In 288 Fällen 
wurden antisemitische Äußerungen oder Handlungen ohne direkt Betroffene erfasst. 
Darunter fallen beispielsweise Schmierereien, Aufkleber oder Versammlungen.

Mit 372 Vorfällen war der israelbezogene Antisemitismus im Jahr 2023 die mit Abstand 
am häufigsten dokumentierte Erscheinungsform. 82 Prozent dieser Vorfälle ereigne-
ten sich nach dem 07. Oktober. Sie äußerten sich vor allem in der Delegitimierung und 
Dämonisierung Israels oder darin, dass Jüdinnen_Juden in NRW persönlich für das 
Handeln der israelischen Regierung verantwortlich gemacht wurden. Während der 
israelbezogene Antisemitismus im Jahr 2022 noch rund 33 Prozent ausmachte, kam 
er im Jahr 2023 in 56 Prozent aller erfassten Vorfälle vor.1

1   �Eine umfassende Analyse des Vorfallsgeschehens nach dem 07. Oktober  
kann ab S. 37 nachgelesen werden.

Zusammenfassung:  
Antisemitische  
Vorfälle in NRW 2023

664 antisemitische Vorfälle erfasste RIAS NRW im  
Jahr 2023. Dies entspricht einer Steigerung von  
152 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (264 Vorfälle).  
Das sind durchschnittlich 13 Vorfälle pro Woche,  
im Jahr 2022 waren es noch durchschnittlich fünf  
Vorfälle pro Woche.
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In 206 Vorfällen wurden Narrative des Post-Schoa-Antisemitismus bedient. Eine Er-
scheinungsform, die sich in Form von Leugnung, Relativierung oder Bagatellisierung 
der Schoa artikuliert. Häufig berührt ein Vorfall mehr als eine Erscheinungsform, so 
dass im Jahr 2023 vor allem israelbezogener Antisemitismus und Post-Schoa-Anti-
semitismus in 74 Fällen in Kombination auftraten. In 206 Vorfällen wurde das soge-
nannte antisemitische Othering erfasst, bei dem Jüdinnen_Juden als der Mehrheitsge-
sellschaft „fremd“ oder „nicht zugehörig“ beschrieben werden. Die Erscheinungsform 
des modernen Antisemitismus trat in 85 Fällen auf und ist insbesondere durch Ver-
schwörungsmythen gekennzeichnet, etwa wenn Jüdinnen_Juden eine besondere 
Macht oder eine vermeintliche „Weltverschwörung“ zugeschrieben wird. Religiös 
begründeter Antijudaismus wurde in 26 Fällen dokumentiert. Zwei Vorfälle konnten 
keiner Kategorie zugeordnet werden.

Die genannten Erscheinungsformen von Antisemitismus beziehen sich jeweils auf die 
inhaltliche Aussage oder Handlung, sie lassen jedoch nicht zwangsläufig Rückschlüsse 
auf den politisch-weltanschaulichen Hintergrund der Täter_innen zu, da sich die ver-
schiedenen antisemitischen Erscheinungsformen in den unterschiedlichsten politi-
schen Milieus wiederfinden. Die meisten der 2023 in NRW dokumentierten Vorfälle 
konnten dem antiisraelischen Aktivismus zugeordnet werden (13 Prozent), gefolgt 
vom verschwörungsideologischen Milieu (5 Prozent) und dem rechtsextremen bzw. 
rechtspopulistischen Milieu (4 Prozent). In jeweils 3 Prozent der Fälle konnte ein lin-
ker/antiimperialistischer Hintergrund und ein islamischer/islamistischer Hintergrund 
festgestellt werden. Der politischen Mitte wurde 1 Prozent der Vorfälle zugeordnet. 
0,3 Prozent der Vorfälle waren dem christlich/christlichen Fundamentalismus zuzuord-
nen. Mit 70,7 Prozent konnte die Mehrheit der erfassten Vorfälle keinem politischen 
Hintergrund zugeordnet werden. Dies liegt insbesondere daran, dass RIAS NRW den 
politischen Hintergrund nur dann erfasst, wenn sich dieser eindeutig aus dem Vor-
fall ergibt, beispielsweise wenn sich die Täter_innen selbst einem entsprechenden 
Milieu zuordnen.

Antisemitische Vorfälle ereigneten sich im Jahr 2023 vor allem im öffentlichen Raum 
sowie in alltagsprägenden Bereichen. So fanden die meisten Vorfälle auf der Straße 
(201), in Bildungseinrichtungen (73), in öffentlichen Gebäuden (71) und in öffentli-
chen Verkehrsmitteln (47) statt. In 58 Fällen wurden Gedenkorte, die an die jüdischen 
Opfer des Nationalsozialismus erinnern, gezielt angegriffen. In 42 Fällen erlebten die 
Betroffenen Antisemitismus in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld. Acht Fälle wurden 
in und an Synagogen dokumentiert. Darüber hinaus wurden Vorfälle in Stadien (20), 
im Gewerbe (16), am Arbeitsplatz (9), in öffentlichen Grünanlagen (9), auf Privatge-
lände (9), in der Gastronomie (7), in Geschäftsstellen (6) und an jüdischen Friedhöfen 
(3) erfasst. 75 Vorfälle ereigneten sich im Internet. Zehn Vorfälle fielen unter die Ka-
tegorie „Sonstiges“.



Statistische Darstellung

Nach Art des Vorfalls

Extreme Gewalt		  2

Angriff			   16

Bedrohung		  16

Gezielte Sachbeschädigung	 59

Massenzuschrift		  10

Verletzendes Verhalten	 561

davon 117 Versammlungen

8

davon 5 Diskriminierungen



Arnsberg
119

Detmold
41

Düsseldorf
176

Köln 
257

Münster
67

Geografische Verteilung

Vier Vorfälle konnten keinem Regierungsbezirk zugewiesen werden.

��� Vorfälle  
insgesamt

9
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Erscheinungsformen

Israelbezogener Antisemitismus		

Othering					  

Post Schoa Antisemitismus			 

Moderner Antisemitismus			 

Antijudaistischer Antisemitismus		

Häufig können antisemitische Aussagen im Rahmen eines Vorfalls mehrfach klassifiziert  
werden. Deshalb ist die Anzahl von Zuordnungen größer als die Anzahl der insgesamt  
dokumentierten Vorfälle.

372

206

206

85

26

Vorfälle mit Betroffenen

Vorfälle mit Einzelpersonen			   176

davon jüdisch/israelisch adressiert		  106

davon nicht-jüdisch/israelisch adressiert	 57

Hintergrund unbekannt			   13

Vorfälle mit Institutionen			   200

davon jüdisch/israelisch adressiert		  41

davon nicht-jüdisch/israelisch adressiert	 158

Hintergrund unbekannt			   1



Politisch-weltanschaulicher Hintergrund

Unbekannt / Keine Angaben
473 / 71 %

Anti-Israelischer Aktivismus

84 / 13 %

Verschwörungsideologisch

32 / 5 %

Links / Antiimperalistisch

20 / 3 %

Rechtsextrem

25 / 4 %

11

Politische Mitte

7 / 1 % Islamisch / Islamistisch

21 / 3 %

Auf Grund von Rundungsdifferenzen beträgt die Gesamtsumme 100,3%.

Christlich / christlicher  
Fundamentalismus

2 / 0,3 %



Tatort

Straße			   201

Internet			   75

Bildungseinrichtung	 73

öffentliches Gebäude	 71

Gedenkort		  58

öffentliche Verkehrsmittel	 47

Wohnumfeld		  42

Stadion			   20

Gewerbe			  16

Sonstiges 		  10

Arbeitsplatz		  9

Privatgelände		  9

öffentliche Grünanlagen	 9

Synagoge		  8
		

Gastronomie		  7

Geschäftsstelle		  6

Friedhof			   3

* erfasst werden nur persönlich adressierte Anfeindungen und mit NRW-Ortsbezug

Offline : 589

Online: 75*

12
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Vorfälle  
nach Monaten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jahr		  ����

Januar		  ��

Februar		  ��

März		  ��

April		  ��

Mai		  ��

Juni		  ��

Juli		  ��

August		  ��

September		  ��

Oktober		  ���

November		  ���

Dezember		  ��

Gesamt		  ���

Ø 55 Vorfälle  
im Monat

13

Durchschnitt pro Monat in den  
Monaten Januar bis September: 25,4 

Durchschnitt pro Monat in den  
Monaten Oktober bis Dezember: 145



Beispiele und Analysen  
antisemitischer Vorfälle

Im Folgenden werden die von RIAS NRW verwendeten 
Vorfallskategorien zunächst definiert, anschließend an-
hand der 2023 erfassten Vorfälle analysiert und durch 
ausgewählte Beispiele konkretisiert. Analysiert wurden 
die Vorfallskategorien extreme Gewalt, Angriff, Bedro-
hung, gezielte Sachbeschädigung, verletzendes Verhal-
ten und Massenzuschriften.

14
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EXTREME GEWALT

Als extreme Gewalt gelten physische Angriffe, Anschläge oder Anschlagsversuche, die 
den Verlust von Menschenleben oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben 
können. Dazu gehören auch Entführungen, Messerstechereien oder Schießereien.

Im Jahr 2023 wurden in Nordrhein-Westfalen zwei Vorfälle extremer Gewalt erfasst. 
Die Vorfälle ereigneten sich an zwei aufeinander folgenden Tagen im Oktober. Im Ver-
gleich zum Vorjahr wurden 2023 weniger Vorfälle extremer Gewalt registriert (2022: 4 
/ 2023: 2).2 Im vergangenen Jahr richteten sich die beiden erfassten Fälle extremer Ge-
walt gegen jüdische Privatpersonen, die in ihrem Wohnumfeld angegriffen wurden:

Ruhrgebiet, 20. & 21. Oktober
Das Wohnhaus einer jüdischen Familie im Ruhrgebiet wurde in zwei 
aufeinander folgenden Nächten mit bengalischen Fackeln beworfen. 
In der ersten Nacht vermutete die Familie, dass sich Fußballfans zufäl-
lig ihren Garten ausgesucht hätten. Am nächsten Abend wiederholte 
sich der Angriff, diesmal fingen Gartenutensilien Feuer. Der Familie 
gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es auf den Zaun übergreifen 
konnte. Die Polizei wurde verständigt und nahm die Ermittlungen 
auf. Am nächsten Morgen informierte die Polizei die Familie über 
eine großflächige Schmiererei an der Seite ihres Hauses, von der auch 
die Bengalos geworfen wurden. Ein Passant hatte die Schmiererei der 
Polizei gemeldet, noch bevor die Familie sie selbst entdeckt hatte. 
Das Haus der Familie war großflächig mit oranger Farbe besprüht 
worden, unter anderem mit: „Fuck Israel“, „Free Palestine“ und „Geld 
regiert die Welt“.

Es ist kaum vorstellbar, was es für das Sicherheitsgefühl einer jüdischen Familie bedeu-
tet, solchen Angriffen im eigenen Haus ausgesetzt zu sein. Wenn das eigene Wohn-
umfeld nicht mehr als Schutzraum wahrgenommen werden kann, trägt dies zu einem 
erhöhten Unsicherheits- und Bedrohungsgefühl bei. Die Täter_innen, zu denen bis-
lang keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, nahmen bei ihren Angriffen die Gefähr-
dung von Menschenleben bereitwillig in Kauf.

2   �Die vier erfassten Vorfälle dieser Kategorie im Jahr 2022 - dem ersten Jahr der Erfassung 
durch RIAS NRW - stellen im bundesweiten Vergleich eine sehr hohe Zahl dar. Drei der vier 
Vorfälle extremer Gewalt standen dabei im Zusammenhang mit einer aus dem Iran gesteu-
erten Terrorzelle und richteten sich gegen jüdische oder als jüdisch gelesene Einrichtungen 
im Ruhrgebiet. Siehe hierzu RIAS NRW Jahresbericht 2022: „Eine iranische Terrorzelle in 
NRW?“, ab S. 35.
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ANGRIFFE

Als Angriff gilt jeder körperliche Angriff auf eine Person, der nicht lebensbedrohlich 
ist und keine starken körperlichen Schädigungen nach sich zieht. Darunter fallen auch 
versuchte Angriffe, also Fälle, in denen sich die Betroffenen verteidigen oder flüch-
ten. Als versuchter Angriff gilt auch das Werfen von Gegenständen wie Steinen oder 
Flaschen, auch wenn diese ihr Ziel verfehlen. 

In 16 Fällen dokumentierte RIAS NRW im vergangenen Jahr körperliche Angriffe auf 
Personen. Im Vergleich zu den fünf dokumentierten Angriffen im Jahr 2022 hat sich 
die Anzahl in dieser Kategorie damit mehr als verdreifacht. Die Betroffenen waren 
dabei in sieben Fällen jüdisch oder wurden von den Täter_innen als solche adressiert. 
In drei der sieben Fälle waren die Betroffenen als jüdisch erkennbar, weil sie beispiels-
weise jüdische Symbole trugen oder den Täter_innen als jüdisch bekannt waren. Die 
übrigen neun dokumentierten Angriffe auf nicht-jüdische Betroffene ereigneten sich 
überwiegend im Kontext von Demonstrationen.

Castrop-Rauxel, 9. November 
Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Novemberpogrome 
von 1938 wurde einem Teilnehmer die Israelfahne von der Schulter 
gerissen und zerrissen.

Werl, 12. November
Eine Gruppe von fünf jungen Männern gröhlte in der Regionalbahn 
von Soest nach Werl „Es gibt kein Israel“ und „Pro Palästina“. Ein an-
derer junger Mann forderte sie auf, dies zu unterlassen; es kam zu 
einem kurzen Streit, dann erhielt der Mann mehrere Faustschläge 
ins Gesicht. Zwei weitere, bis dahin unbeteiligte junge Männer stell-
ten sich schützend vor den Geschlagenen, erhielten aber ebenfalls 
Schläge und Tritte. Die fünfköpfige Tätergruppe flüchtete am Bahn-
hof Werl in verschiedene Richtungen aus dem Zug, ein Täter konnte 
aufgrund von Zeugenaussagen von der Polizei festgenommen wer-
den.
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In mehr als der Hälfte der Fälle ereigneten sich die antisemitisch motivierten Angriffe 
auf offener Straße (9), gefolgt von öffentlichen Verkehrsmitteln (4) und jeweils ein-
mal an einem Gedenkort, einem öffentlichen Gebäude und in einer Schule. Körper-
liche Angriffe gehen in der Regel mit massiven Einschränkungen der Lebensqualität 
der Betroffenen einher, besonders gravierend sind körperliche Angriffe in sensiblen 
Kontexten wie am Arbeitsplatz oder in der Schule.

Köln, Januar
Ein Schüler wurde von mehreren Mitschülern aus antisemitischen 
Motiven so massiv körperlich angegriffen, dass er mit Verletzungen 
ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dem Angriff ging ein 
wochenlanges Mobbing voraus. Aus Gründen des Betroffenenschut-
zes wird auf weitere Hintergründe verzichtet.

In einem weiteren Fall in Moers wurde ein jüdischer Betroffener tätlich angegriffen, 
als er Jugendliche davon abhalten wollte, einen Erinnerungsort für verfolgte Jüdin-
nen_Juden zu schänden:

Moers, 1. August
Auf der Friedrichstraße in Moers bespuckten drei Jugendliche das 
Mahnmal für die ermordeten Jüdinnen_Juden. Einer der drei Jugend-
lichen brüllte dabei „Ihr dreckigen Juden“. Ein Zeuge beobachtete die 
Situation und sprach die drei Jugendlichen an. Die Jungen fragten 
ihn, was ihn das angehe und ob er Jude sei. Wenn nicht, solle er sich 

„verpissen“. Während der Auseinandersetzung sah einer der drei die 
Davidstern-Kette des Zeugen, warf daraufhin eine volle Getränke-
dose nach ihm, die seinen Kopf nur knapp verfehlte. Anschließend 
rannten die drei in Richtung Wall-Zentrum und riefen ihm antisemi-
tische Beleidigungen zu: „Ich ficke deine Mutter, du Judensohn!“. Der 
Vorfall ereignete sich an einem belebten Ort in der Moerser Innen-
stadt. Kein einziger Passant oder Besucher der angrenzenden Au-
ßengastronomien griff ein. Im Gegenteil, ein entgegenkommender 
Passant meinte, die meldende Person sei der Aggressor gewesen und 
es seien doch nur harmlose Kinder. Der Betroffene beklagt, dass dies 
nicht der erste antisemitische Vorfall in der Moerser Innenstadt ge-
wesen sei und er deshalb auf das sichtbare Tragen religiöser Kleidung 
wie Kippa und Zizit verzichte, um nicht antisemitisch angegriffen zu 
werden. Vor allem die Untätigkeit der Passanten habe ihn wieder ein-
mal erschreckt. Von einer Anzeige bei der Polizei sah der Betroffene 
ab, da er bei antisemitischen Straftaten leider nur ernüchternde bis 
negative Erfahrungen gemacht habe.
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Zwei Angriffe konnten dem antiisraelischen Aktivismus zugeordnet werden, je einer 
dem islamischen/islamistischen Spektrum und dem linken/antiimperialistischen Mi-
lieu. In den übrigen zwölf Fällen lagen nicht genügend Anhaltspunkte für eine sichere 
Zuordnung zu einem politisch-weltanschaulichen Hintergrund vor.

BEDROHUNG

Als Bedrohung gilt jede eindeutige und konkret adressierte schriftliche oder münd-
liche Drohung. Die Eindeutigkeit ergibt sich aus der direkten oder indirekten Andro-
hung von Gewalt gegen Personen, Personengruppen oder Sachen. Konkretheit liegt 
vor, wenn sich die Bedrohung gegen eine bestimmte Person, Personengruppe oder 
Institution richtet.

RIAS NRW sind für das vergangene Jahr 16 Bedrohungen im Zuge antisemitischer 
Anfeindungen bekannt geworden. Im Vergleich zum Vorjahr ist - wie schon bei den 
Angriffen - ein Anstieg zu verzeichnen (2022: 6 / 2023: 16). Von den 16 Vorfällen anti-
semitischer Bedrohung richteten sich zehn direkt gegen Personen und sechs gegen 
Institutionen. In neun Fällen waren die betroffenen Einzelpersonen und Institutionen 
jüdisch oder wurden als solche adressiert.

In acht Fällen wurde die Bedrohung von Angesicht zu Angesicht ausgesprochen. Wei-
tere antisemitisch motivierte Bedrohungen erfolgten per Post (2), per E-Mail (2), über 
Soziale Netzwerke (2) und Messenger-Dienste (1) sowie per Telefon (1). Da einer von 
Angesicht zu Angesicht ausgesprochenen Bedrohung potentiell auch ein körperli-
cher Übergriff folgen kann, sind solche Bedrohungen für die Betroffenen häufig mit 
einer besonderen Belastung verbunden. Das folgende Beispiel aus Rheinberg steht 
für eine solche immanente Bedrohung, die sich im eigenen Wohnumfeld abspielte:

Rheinberg, Oktober & November 
Der Heimatverein hatte auf dem Dorfplatz in Ossenberg, einem Orts-
teil von Rheinberg, als Zeichen der Solidarität eine israelische Flagge 
aufgehängt. Diese wurde Ende Oktober gestohlen und der Heimat-
verein hisste wenige Tage später erneut eine Israelflagge. Darauf-
hin erhielt der Betroffene, der diese Entscheidung im Namen des 
Heimatvereins auf Facebook bekannt gegeben hatte, im November 
zahlreiche Drohungen. Er wurde mehrfach über soziale Medien auf-
gefordert, die Fahne, die neben einer deutschen und einer ukraini-
schen Flagge hing, zu entfernen. Auch an seiner Haustür klingelte ein 
ihm unbekannter Mann und forderte ihn wütend auf, die israelische 
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Flagge zu entfernen. „Noch komme ich in Frieden“, drohte er. Einige 
Tage später fand der Betroffene ein Schreiben in seinem Briefkas-
ten, das lediglich die Drohung „Sei vorsichtig, sonst hängst du bald 
neben der Fahne am Mast“ enthielt. Der Betroffene erstattete An-
zeige. Auch die zweite Israelfahne auf dem Dorfplatz wurde gestoh-
len und der Fahnenmast mutwillig beschädigt.

Auch im öffentlichen Raum kam es vermehrt zu Drohungen, insbesondere im Kontext 
der israelfeindlichen Demonstrationen nach dem 7. Oktober.

Duisburg, 24. November
Der Betroffene protestierte mit einer israelischen Fahne gegen eine 
antiisraelische Kundgebung, aus der sich nach kurzer Zeit eine Per-
son löste und dem Betroffenen drohte, er solle mit dem „Scheiß“ ver-
schwinden, sonst würde er ihm die Fahne klauen. Er bedrängte den 
Mann, bis die Polizei den aggressiven Versammlungsteilnehmer zur 
Seite nahm, wobei es zu einem Handgemenge mit den Polizeibe-
amt_innen kam. Fünf Minuten später schloss sich der Mann wieder 
der Kundgebung an, hielt einen Stein in die Höhe und grinste den 
Betroffenen an. Er deutete immer wieder an, den Stein auf die mel-
dende Person zu werfen, und machte dann eine „Kopf ab“-Geste. Die 
Polizei griff erneut ein und erteilte dem Mann einen Platzverweis, der 
Betroffene erstattete Anzeige.

Neben drei antisemitisch konnotierten Bedrohungen im Wohnumfeld wurden fünf 
Fälle im Internet, vier Fälle auf der Straße, zwei Fälle in Bildungseinrichtungen sowie 
je ein Fall in einer Synagoge und in einem öffentlichen Gebäude dokumentiert.

In der Kategorie Bedrohungen gingen diese am häufigsten mit israelbezogenem Anti-
semitismus (9) einher, gefolgt vom Othering (8), dem Post-Schoa-Antisemitismus (5) 
sowie dem Modernen Antisemitismus (1). Mehrfachnennungen sind möglich.

Der politische Hintergrund der Täter_innen wurde in zwei Fällen dem antiisraelischen 
Aktivismus, in zwei weiteren Fällen dem rechtsextremen Milieu und in einem Fall dem 
linken/antiimperialistischen Milieu zugeordnet. In den übrigen elf Fällen von Bedro-
hungen konnte kein politischer Hintergrund festgestellt werden. Für die Betroffenen 
ist es oft besonders verunsichernd, wenn sie nicht zuordnen können, von wem anti-
semitische Vorfälle ausgehen. Dies führt zu der Wahrnehmung, dass sie potenziell 
von überall herkommen können.
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GEZIELTE SACHBESCHÄDIGUNG

Unter gezielter Sachbeschädigung wird die Beschädigung oder das Beschmieren jü-
dischen Eigentums mit antisemitischen Symbolen, Plakaten oder Aufklebern verstan-
den. Dazu zählt auch die Beschädigung oder Beschmutzung von Erinnerungszeichen 
oder -orten, also z.B. Gedenkstätten, Gedenktafeln, Stolpersteinen, aber auch von 
Geschäftsstellen entsprechender Institutionen.

Im Jahr 2023 dokumentierte RIAS NRW insgesamt 59 antisemitisch motivierte Sach-
beschädigungen im Bundesland. In 23 Fällen waren die betroffenen Einzelpersonen 
(13) oder Institutionen (10) jüdisch, israelisch oder als solche adressiert. In 36 Fällen 
waren nicht-jüdische Institutionen wie NS-Gedenkstätten oder zivilgesellschaftli-
che Organisationen von gezielten Sachbeschädigungen betroffen. Insgesamt waren 
Institutionen im vergangenen Jahr deutlich häufiger von antisemitisch motivierten 
Sachbeschädigungen betroffen als Einzelpersonen. In 70 Prozent der Fälle handelte 
es sich bei den von gezielten Sachbeschädigungen betroffenen Institutionen um NS-
Gedenkstätten oder -Initiativen (32 von 46 Vorfällen mit betroffenen Institutionen). 
Die Beschädigung von Erinnerungsorten an die Schoa ist als Ausdruck von Erinne-
rungsabwehr zu verstehen: Erinnerungskulturelle Symbole wie Stolpersteine oder 
Gedenktafeln werden von den Täter_innen als störend empfunden, da sie eine für 
die Täter_innen ausschließlich positive und ungebrochene Identifikation mit der deut-
schen Nation beeinträchtigen.

Gelsenkirchen, 17. März
Unbekannte besprühten das Mahnmal für die Opfer des Nationalso-
zialismus im Gelsenkirchener Stadtgarten an der Zeppelinallee. Die 
Täter_innen beschmierten unter anderem die angebrachten Inschrif-
ten der Vernichtungslager Auschwitz, Treblinka und Buchenwald mit 

„Fake Gaskammer“, „Fake Trauer“ und „FCK SPD“. Die Gedenktafel 
wurde mit den Worten „Lügen haben kurze Beine“ besprüht. Die von 
einem Passanten verständigte Polizei übermalte die Schmierereien.

Nicht selten sind es gerade diese dezentralen Erinnerungsorte, die immer wieder be-
schmiert und beschädigt werden, wie dieses Beispiel aus der Stadt Brühl zeigt:

Brühl, Juli bis November
Über mehrere Monate hinweg wurden Stolpersteine, die an jüdische 
Opfer des Nationalsozialismus erinnern, beschädigt und beschmiert. 
So wurde zunächst am 20. Juli festgestellt, dass ein Stolperstein in der 
Uhlstraße mit dem rechtsextremen Zahlencode „88“ („Heil Hitler“) 
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beschmiert worden war. Knapp zwei Monate später wurden der-
selbe und ein weiterer Stolperstein mit schwarzer Lackfarbe über-
sprüht und damit unleserlich gemacht. Am 22. November schließlich 
wurden drei Stolpersteine in der Kölnstraße mit einer roten Flüssig-
keit beschmiert, bei der es sich offenbar um echtes Blut handelte.

Neben Institutionen waren auch jüdische Privatpersonen von antisemitisch motivier-
ten Sachbeschädigungen betroffen: Hier fanden die Sachbeschädigungen in 11 von 13 
Vorfällen, als in fast 85 Prozent der Fälle, im eigenen Wohnumfeld statt, was bei vielen 
Betroffenen mit einem besonders ausgeprägten Gefühl der Verunsicherung einhergeht.

Mönchengladbach, 10. März
Presseberichten zufolge wurde das Schild am und die Tür zum Atelier 
einer israelischen Künstlerin, die seit 30 Jahren in Deutschland und 
seit 23 Jahren in Mönchengladbach lebt, unter anderem mit einem 
großen Hakenkreuz besprüht. Die Betroffene, die in unmittelbarer 
Nähe wohnt, entdeckte die Schmierereien am Morgen, machte den 
Vorfall über soziale Medien publik und erhielt nach eigenen Anga-
ben viel solidarischen Zuspruch. Sie selbst erlebte den Vorfall als „gro-
ßen Schock“ und erstattete Anzeige.

Weitere Sachbeschädigungen richteten sich unter anderem gegen Bildungseinrich-
tungen (5), Synagogen (3) und jüdische Friedhöfe (2).

Betrachtet man die inhaltlichen Erscheinungsformen, so überrascht es angesichts 
der zahlreichen Vorfälle an NS-Gedenkstätten nicht, dass die absolute Mehrheit der 
gezielten Sachbeschädigungen dem Post-Schoa-Antisemitismus zuzuordnen ist (38). 
Darüber hinaus konnten antisemitisch motivierte Sachbeschädigungen im vergange-
nen Jahr häufig dem israelbezogenen Antisemitismus zugeordnet werden (13). Dies 
betrifft seit dem 7. Oktober insbesondere gezielte Sachbeschädigungen im Wohn- 
und Arbeitsumfeld von Jüdinnen_Juden, wie das folgende Beispiel aus Köln zeigt3:

Köln, 22. November
Am Morgen des 22. November stellten Mitarbeiter_innen eines is-
raelischen Restaurants fest, dass auf dem Aushang des Restaurants 
ein Aufkleber angebracht worden war, wodurch das Menü teilweise 

3    �Eine Analyse der dokumentierten antisemitischen Vorfälle im Wohnumfeld nach  
dem 7. Oktober findet sich ab S. 39.
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nicht mehr zu lesen war. Es handelte sich um einen Aufkleber von 
Amnesty International, der Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Das 
betroffene Restaurant nahm auf Instagram Stellung und verurteilte 
den Vorfall „als Boykottaufruf gegen uns, ohne uns oder unsere Hin-
tergründe zu kennen“.

Neben den Erscheinungsformen des israelbezogenen Antisemitismus und des Post-
Schoa-Antisemitismus wurden elf Fälle gezielter Sachbeschädigung dem Othering 
zugeordnet.

VERLETZENDES VERHALTEN

Die Kategorie verletzendes Verhalten umfasst alle Vorfälle, bei denen Jüdinnen_ 
Juden oder jüdische Institutionen gezielt böswillig oder diskriminierend adressiert 
werden, unabhängig davon, ob der Text selbst antisemitische Stereotype enthält 
oder nicht. Ebenfalls in diese Kategorie fallen antisemitische Äußerungen in Wort 
und Schrift gegenüber Nicht-Jüdinnen_Juden, antisemitische Schmierereien oder 
Aufkleber an nicht-jüdischem Eigentum sowie Demonstrationen oder Kundgebungen 
unter freiem Himmel oder öffentlich zugängliche Veranstaltungen in geschlossenen 
Räumen, wenn antisemitische Inhalte entweder bei der Versammlung selbst (in Form 
von Wortbeiträgen, gerufenen Parolen, gezeigten Transparenten oder verteilten Pro-
pagandamaterialien) oder in den Ankündigungen und Aufrufen zur Versammlung 
antisemitische Inhalte feststellbar sind.

Für das Jahr 2023 wurden 561 Vorfälle der Kategorie verletzendes Verhalten zuge-
ordnet, diese Kategorie macht mit fast 85 Prozent den mit Abstand größten Teil der 
im letzten Jahr dokumentierten Vorfälle aus.

Von den insgesamt 561 Vorfällen von verletzendem Verhalten waren in 130 Fällen 
Einzelpersonen betroffen, von denen wiederum knapp 60 Prozent Vorfälle mit jüdi-
schen Betroffenen waren.4 Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Bundesland NRW 
weniger als ein Prozent der Bevölkerung jüdisch ist (circa 27.000 Jüdinnen_Juden von 
insgesamt 18 Millionen Einwohner_innen). Die Tatsache, dass dennoch die absolute 
Mehrheit der Betroffenen antisemitischer Vorfälle in NRW jüdisch ist, unterstreicht, 
dass sich Antisemitismus in NRW in erster Linie gegen Jüdinnen_Juden richtet. Unter 

4    �Die Anzahl der Vorfälle enthält keine Aussage über die Gesamtzahl der betroffenen  
Einzelpersonen. So kann ein Vorfall mehrere jüdische Personen betreffen oder  
eine Person kann mehrfach betroffen sein.
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den jüdischen Betroffenen finden sich die unterschiedlichsten Altersgruppen, teil-
weise waren bereits kleine Kinder mit diskriminierendem Verhalten in ihrem sozialen 
Umfeld konfrontiert:

Regierungsbezirk Köln, 19. Oktober 
Die Meldende ist die Mutter eines Jungen, der die dritte Klasse einer 
Grundschule besucht. Knapp zwei Wochen nach dem Massaker der 
Hamas in Israel sagte ein Mitschüler zu dem Jungen: „Bist du Pa-
lästinenser oder Jude? Ihr habt Palästina angegriffen!“. Außerdem 
sagte der Mitschüler zum Rest der Klasse: „Wer für Palästina ist, darf 
nicht mehr neben [Name des Betroffenen] sitzen!“. Dass der Betrof-
fene Jude ist, war der Klasse bekannt. Die Mutter gibt an, dass ihr 
Sohn zum Zeitpunkt der Meldung Mitte November bereits seit drei 
Wochen immer wieder kleineren Anfeindungen ausgesetzt war. In 
einem Gespräch mit einer Lehrkraft wurde der Mutter davon abgera-
ten, das Gespräch mit den Eltern des Schülers zu suchen. Begründet 
wurde dies damit, dass es sich bei den Eltern um Islamisten handle, 
mit denen man ohnehin nicht reden könne.

Neben Einzelpersonen sahen sich im vergangenen Jahr auch Institutionen in 144 Fäl-
len mit Vorfällen verletzenden Verhaltens konfrontiert: In 22 Fällen waren jüdische 
Gemeinden und andere jüdische Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen Ziel antise-
mitischer Anfeindungen der Kategorie verletzendes Verhalten.

Ruhrgebiet, 27. September
Eine jüdische Gemeinde im Ruhrgebiet erhält eine antisemitische E-
Mail mit antijudaistischem und verschwörungsideologischem Inhalt. 
Der Absender bedient in seinen Ausführungen den Mythos einer 
jüdischen Weltverschwörung und erklärt Jüdinnen_Juden zum ulti-
mativen Bösen. Während der Absender im Verlauf der E-Mail immer 
wieder auf antisemitische Chiffren und Codes zurückgreift, offenbart 
er im letzten Absatz ganz konkret seinen Hass auf Jüdinnen_Juden: 

„Das kommt davon, wenn man sich mit den Juden einlässt. - Die Juden 
haben der gesamten Menschheit weis gemacht, sie wären Gottes 
auserwähltes Volk, aber die Bibel, die sie Euch gegeben haben, die 
erzählt von einem anti-christlichen Geist, einem Dämon, der die Men-
schen verführte und sie verdarb. Seit 200 Jahren kündigen Propheten 
der Menschheit an, dass der Schöpfer noch einmal Milliarden von 
Menschen vernichten wird, um seine Schöpfung vor der Zerstörung 
durch die Menschen zu bewahren. Es sind nur noch wenige Monate, 
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dann wird der Schöpfer seine Schöpfung vom Bösen erlösen. Ich 
wünsche Euch viel Glück, denn Ihr werdet es brauchen. Meine Hilfe 
konntet Ihr leider nicht annehmen, also werdet Ihr es noch mal auf 
die harte Tour lernen müssen, dass Ihr Euch hier auf der Erde zu be-
nehmen habt und dass jeder Einzelne von Euch dafür verantwortlich 
ist, dass Ungerechtigkeit keinen Platz hat, auf der Erde [...]“.

In etwas mehr als der Hälfte aller Fälle, das heißt in 287 von 561 Vorfällen verletzen-
den Verhaltens, gab es keine direkt betroffenen Personen oder Institutionen; dies 
ist z.B. bei unadressierten Aufklebern, Schmierereien oder Plakaten auf Versamm-
lungen der Fall.

Brühl, 21. Oktober 
 © Privat
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Langenfeld, 26. September 
An einem Baumarkt entdeckte ein Passant NS-verherrlichende und 
antisemitische Schmierereien. Auf einer Tür mit der Aufschrift „Gas-
anschluss“ stand „Vergast die Juden. UltrAslan“. UltrAslan ist die 
größte Fangruppierung des türkischen Vereins Galatasaray Istanbul. 
Außerdem wurden SS-Runen und ein Hakenkreuz aufgemalt.

Langenfeld 26. September  
 © Privat

Öffentlich sichtbare Anfeindungen wurden in 67 Fällen dokumentiert. Darunter fallen 
Schmierereien (45), Aufkleber (12) sowie Zettel und Poster (10).
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Witten, 29. April
Auf eine Lokomotive in der Wittener Bahnhofshalle wurde der 
Schriftzug „JDN BMG“ gekritzelt, was als Abkürzung für „Juden Bo-
russia Mönchengladbach“ steht. Hier wird die gegnerische Mann-
schaft als jüdisch markiert und soll somit abgewertet werden.

Die genannten Beispiele für verletzendes Verhalten machen deutlich, wie unter-
schiedlich die in dieser Kategorie erfassten Vorfälle in ihrer Wirkung auf die Betrof-
fenen sind. Antisemitische Anfeindungen von Angesicht zu Angesicht werden in der 
Regel als deutlich bedrohlicher wahrgenommen als beispielsweise ein antisemitischer 
Aufkleber im Straßenbild, auch wenn diese aufgrund ihrer Inhalte mitunter ebenfalls 
bedrohlich wirken können und sollen. Aufkleber und Schmierereien können, insbe-
sondere wenn sie über einen längeren Zeitraum und großflächig im Straßenbild auf-
tauchen, ein antisemitisches Grundrauschen im öffentlichen Raum erzeugen.
Die meisten der 2023 dokumentierten Vorfälle von verletzendem Verhalten in NRW 
ereigneten sich auf der Straße (187). RIAS NRW wurden aber auch antisemitische Vor-
fälle an anderen Orten im öffentlichen Raum gemeldet, etwa in öffentlichen Gebäu-
den (69), in öffentlichen Verkehrsmitteln (42) oder im Gewerbe (15).

Ruhrgebiet, 12. Juli
Die sichtbar getragene Davidstern-Kette einer Jüdin wurde in einem 
Zug von einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen, die in unmittel-
barer Nähe der Betroffenen standen, mit den Worten „Juden Juden 
Juden“ und später „Juden morden, Juden morden“ kommentiert. 
Keiner der Umstehenden in dem sehr vollen Zug reagierte darauf 
oder griff ein.

Radevormwald, 27. Oktober
Ein Kunde eines Einzelhandelsgeschäfts unterhielt sich mit dem In-
haber, den der Kunde seit vielen Jahren kennt. Der Kunde äußerte, 
dass er am liebsten aktuell gar keine Nachrichten mehr sehen würde, 
da er davon nur schlechte Laune bekäme. Der Ladenbesitzer antwor-
tete, dass er keine Nachrichten mehr lese oder ansehe, weil sie nur 
Lügen enthielten. Dann sagte er plötzlich „Scheiß Juden“, woraufhin 
der Kunde ihn darauf ansprach, da er diese Aussage für inakzepta-
bel hielt. Er fragte ihn, ob er das Morden einer Terrororganisation 
gutheiße, woraufhin der Inhaber zurückfragte, wer damit gemeint 
sei. Der Kunde benannte die Hamas, welche Zivilist_innen umbringe. 
Der Inhaber konterte mit der Behauptung, nur Israel und die USA 
würden unschuldige Menschen ermorden, wollte dem Kunden als 
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Beweis auf seinem Smartphone verschiedene Fotos zeigen und wie-
derholte, dass die Medien in Europa nur lügen würden. Die Situation 
war nun sehr aufgeheizt, aber weitere Kunden betraten das Geschäft, 
woraufhin das Gespräch abgebrochen wurde und der Kunde das Ge-
schäft aufgebracht verließ.

Als besonders einschneidend beschreiben die Meldenden häufig antisemitische Vor-
fälle im persönlichen Nahbereich, sei es in Bildungseinrichtungen wie der Schule (65), 
am Arbeitsplatz (9) oder im Wohnumfeld (21). In 65 Fällen wurden in NRW wohnhafte 
Betroffene im Internet persönlich antisemitisch angefeindet.

Ruhrgebiet, Oktober 
In einer WhatsApp-Gruppe von Studierenden einer Hochschule im 
Ruhrgebiet widersprach ein Gruppenmitglied nachweislichen Falsch-
meldungen über den Krieg zwischen der Hamas und Israel und wurde 
daraufhin antisemitisch angefeindet. Dem Betroffenen wurde unter-
stellt, der Konflikt lasse ihn leer und kalt. Ein Kommilitone begrün-
dete dies damit, dass der Betroffene eine „lange Nase“ habe. In dieser 
Argumentation verbindet sich die antisemitische Imagination eines 
jüdischen Phänotyps („lange Nase“) mit dem antisemitischen Topos, 
dass Juden rücksichtslos seien. Darüber hinaus relativierte ein Kom-
militone die Schoa, in dem er den aktuellen Konflikt als Holocaust 
an den Palästinensern bezeichnete. Ein anderer Kommilitone sprach 
von „Juden als Kolonisatoren“, dämonisierte also den jüdischen Staat. 
Erst im Nachhinein, nachdem der Betroffene auf den antisemitischen 
Inhalt hingewiesen hatte, wurde der Vorfall vom AStA verurteilt. In 
der Gruppe waren auch Mitarbeitende des AStA vertreten.

Wie das obige Beispiel zeigt, lassen sich antisemitische Vorfälle häufig mehreren Er-
scheinungsformen des Antisemitismus zuordnen. Unter Berücksichtigung der Mehr-
fachzuordnung antisemitischer Erscheinungsformen sind von den 561 erfassten Vor-
fällen verletzenden Verhaltens 338 dem israelbezogenen Antisemitismus zuzuordnen 
(60 Prozent). In 178 Vorfällen wurde sogenanntes Othering erfasst (31 Prozent), ge-
folgt von Post-Schoa-Antisemitismus mit 155 Vorfällen (27 Prozent). Moderner Anti-
semitismus spielte in 73 Fällen eine Rolle (13 Prozent). In 22 Fällen wurden religiös 
konnotierte antisemitische Aussagen dokumentiert, die dem antijudaistischen Anti-
semitismus zugeordnet wurden (4 Prozent).
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Minden, 30. April 
 © Privat

Mühlheim, 29. Oktober 
 © Privat
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Die Zuordnung der inhaltlichen Erscheinungsform gibt dabei nicht zwangsläufig Hin-
weise auf den politisch-weltanschaulichen Hintergrund der Täter_innen. Vielmehr 
handelt es sich bei Antisemitismus um ein gesamtgesellschaftliches Problem, bei dem 
potenziell alle Formen des Antisemitismus in jedem politischen Milieu geäußert wer-
den können und somit kein direkter Zusammenhang zwischen Erscheinungsform und 
politisch-weltanschaulichem Hintergrund hergestellt werden kann.

Bei 171 von 561 Vorfällen (30 Prozent) mit verletzendem Verhalten konnte ein politi-
scher Hintergrund festgestellt werden. Antiisraelischer Aktivismus ist der am häufigs-
ten dokumentierte politische Hintergrund in dieser Kategorie mit einem deutlichen 
Anstieg von 17 Vorfällen im Jahr 2022 auf 79 Vorfälle im Jahr 2023, was einer Zunahme 
von 365 Prozent entspricht. Dieser deutliche Anstieg steht vor allem im Zusammen-
hang mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, was auch die zeitliche Häufung 
nach diesem Datum belegt.

Ein verschwörungsideologischer Hintergrund wurde in 27 Fällen registriert, was einen 
leichten Rückgang gegenüber 2022 (33 Vorfälle) darstellt und mit dem Rückgang 
von Versammlungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu erklären ist, 
bei denen es hauptsächlich zu Vorfällen mit diesem politischen Hintergrund kam. 
In je 20 Fällen wurde ein rechtsextremer (2022: 16 ) bzw. islamischer/islamistischer 
Hintergrund (2022: keine Vorfälle) festgestellt. 16 Vorfälle konnten dem linken/anti-
imperialistischen Milieu zugeordnet werden, während 2022 lediglich zwei Fälle aus 
diesem Milieu dokumentiert wurden. Sieben Personen konnten der politischen Mitte 
zugeordnet werden. Zwei weitere Fälle waren dem christlich/christlich fundamenta-
listischen Milieu zuzuordnen. Bei 390 Vorfällen, also in 70 Prozent der Fälle, konnte 
kein politischer Hintergrund sicher zugeordnet werden. Der von RIAS NRW klassifi-
zierte politisch-weltanschauliche Hintergrund der Täter_innen ergibt sich entweder 
aus der Selbstbezeichnung der Personen oder Organisationen oder aus verwendeten 
Stereotypen, die sich eindeutig einem bestimmten politischen Spektrum zuordnen 
lassen. In vielen Fällen lässt sich dieser politische Hintergrund anhand der RIAS NRW 
vorliegenden Informationen jedoch nicht eindeutig bestimmen.



30

Düsseldorf, 12. Mai
Auf der Kölner Straße in 
Düsseldorf Oberbilk wur-
den mehrere Plakate von der 
mittlerweile verbotenen Or-
ganisation „Samidoun“ pla-
katiert. Auf einem Plakat ist 
die Silhouette Israels sowie 
der Schriftzug „Free Pales-
tine“ zu sehen, wodurch 
die Existenz Israels delegiti-
miert wird. Auf einem wei-
teren Plakat heißt es: „Wir 
werden es nicht zulassen, 
dass der deutsche Staat ihre 
Nazi-Verbrechen mit unse-

rem Blut reinwäscht. Eure Repression wird uns nicht terrorisieren“. 
Der hier angedeutete Vorwurf eines „Schuldkults“5 beinhaltet die 
Abwehr der Erinnerung an eine deutsche Verantwortung für die NS-
Verbrechen und deren Folgen. Die meldende Person gab an, die Pla-
kate aus Sorge um seine Sicherheit nicht selbst entfernt zu haben.

Eine weitere Form verletzenden Verhaltens ist die Diskriminierung. Dabei handelt es 
sich um Benachteiligungen aufgrund der tatsächlichen oder angenommenen Zuge-
hörigkeit zum Judentum beim Zugang zur Erwerbstätigkeit, zu Bildung und Beratung 
oder der Versorgung mit Dienstleistungen und Gütern, einschließlich Wohnraum, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sowie in Bezug auf Arbeitsbedingun-
gen, Mitgliedschaften, den Sozialschutz oder soziale Vergünstigungen. RIAS NRW 
dokumentierte im vergangenen Jahr fünf Vorfälle antisemitischer Diskriminierung. 
Zwei Vorfälle ereigneten sich im Internet, je einer im Wohnumfeld, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und in der Gastronomie.

Köln, 20. August
Ein aus den Niederlanden stammender Jude befand sich auf der 
Durchreise, als er am Bahnhof Köln-Messe/Deutz von einem Mit-
arbeiter der Deutschen Bahn antisemitisch angefeindet wurde. 
Aufgrund von Verspätungen und Zugumleitungen wandte sich der 

5    Zum Begriff „Schuldkult“ siehe S. 55
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Betroffene an den Info Point, um Klarheit über seine Weiterreise zu 
erhalten. Auf seine Bitte um Hilfe antwortete ihm ein anderer Mitar-
beiter, der sich ebenfalls am Schalter befand, sehr harsch, fast schon 
schreiend: „Nur weil Sie so ein Ding da auf dem Kopf haben, werden 
wir Sie jetzt nicht besser behandeln! Immer macht ihr Leute so ein 
Drama!“ Der Betroffene trug eine Kippa, auf die sich der Mitarbei-
ter bezog.

Das Beispiel verdeutlicht, dass Antisemitismus für Jüdinnen_Juden ein potenziell all-
tagsprägendes Phänomen ist, das ein permanentes Abwägen zwischen der eigenen 
Sichtbarkeit und dem Sicherheitsrisiko, beleidigt, bedroht oder diskriminiert zu wer-
den, evoziert.

Versammlungen wie Demonstrationen und Kundgebungen werden von RIAS NRW 
als eine weitere spezifische Form von verletzendem Verhalten gewertet, wenn es auf 
diesen zu antisemitischen Vorfällen kommt. RIAS NRW beobachtet Versammlungen 
nicht proaktiv, Versammlungen mit antisemitischem Hintergrund können jedoch von 
Zeug_innen gemeldet werden.

Im Jahr 2023 wurden in NRW 117 Versammlungen dokumentiert, bei denen es zu anti-
semitischen Äußerungen oder Handlungen kam (2022: 60). Es ist davon auszugehen, 
dass es sich hierbei nur um einen kleinen Teil der Versammlungen in NRW handelt, 
bei denen antisemitische Parolen, Transparente und Sprechchöre zu sehen oder zu 
hören waren. 71 von 117 aller 2023 dokumentierten Versammlungen fanden in dem 
kurzen Zeitraum vom 7. Oktober bis zum 31. Dezember 2023 statt. So wurden nach 
dem 7. Oktober im Durchschnitt sechs antisemitische Versammlungen pro Woche be-
kannt. Entsprechende Beispiele werden weiter unten in der Analyse „Auswirkungen 
des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 in NRW“ ab S. 37 gesondert betrachtet.

Rheine, 25. Februar
Bei einer verschwörungsideologischen Kundgebung in Rheine wur-
den diverse Plakate mit antisemitischem Inhalt gezeigt. Auf mehre-
ren Plakaten waren die Sätze „Demnächst auch in Ihrem Land. Der 
Great Reset.‘Du wirst nichts besitzen.‘“ sowie die Personen Klaus 
Schwab, Bill Gates, Anthony Fauci, Henry Kissinger und George Soros 
zu sehen. Die hier verbreitete Verschwörungserzählung suggeriert 
eine im Verborgenen agierende, als jüdisch wahrgenommene Elite, 
die sich eine neue globale Gesellschaftsordnung zum Ziel gesetzt 
habe. Um diese Neuordnung zu vollziehen, werden Politiker_innen 
und Medien als Marionetten „enttarnt“, wie auf einem weiteren 
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Plakat zu lesen war. Über die Darstellung einer vermeintlich allmäch-
tigen Elite wird das antisemitische Narrativ bedient, es gäbe einen 
Zusammenhang zwischen Juden, hier festgemacht an Soros und Kis-
singer, und dem Wirtschafts- und Finanzwesen, personifiziert durch 
Klaus Schwab. Auch Bill Gates wird von Verschwörungsgläubigen oft 
fälschlicherweise als Jude wahrgenommen.

Rheine, 25. Februar 
 © RIAS NRW
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Dortmund, 10. Oktober
An einer Kundgebung in Solidarität mit Israel und gegen Antisemi-
tismus nahmen ca. 300 Personen teil, zahlreiche Israelfahnen waren 
zu sehen. Aus einer Gruppe Jugendlicher wurde lautstark „Kill all 
jews“ und „Allahu akbar“ von verschiedenen Personen gerufen und 
gemeinsam „Free Palestine“ gesungen.

Dortmund, 28. Oktober 
 © Friedrich Kraft
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Paderborn, 25. Juli
Bei einer von einem bekannten Rechtsextremisten angemeldeten 
Demonstration, die sich gegen die Corona-Politik und die Nato sowie 
für eine Zusammenarbeit mit Russland aussprach, wurde ein antise-
mitisches Plakat gezeigt. Auf einem Plakat mit der Überschrift „Kein 
Blut für Aktionäre“ war zusätzlich ein Aufkleber mit der Aufschrift 

„The Great Reset“ angebracht. Dieser zeigt verschiedene amerikani-
sche und jüdische Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, da-
runter auch George Soros. Die Demonstration fand im Sennelager 
statt, vor der Kaserne Bielefelder Straße. Dort befand sich früher 
ein Panzer-Testgelände der Wehrmacht, seit Juli 1941 wurden dort 
auch sowjetische Kriegsgefangene interniert und im November 1944 
wurde auf dem Gelände ein Außenlager des Konzentrationslagers 
Buchenwald errichtet.

Aber nicht nur bei politischen Demonstrationen im öffentlichen Raum kam es zu anti-
semitischen Vorfällen. Auch bei kulturellen Veranstaltungen ereigneten sich antise-
mitische Vorfälle.

Hünxe, 1. Juli
Beim dreitägigen Musikfestival „Ruhrpott Rodeo“ trat die spanische 
Punkband SKA-P als Headliner des Tages auf und spielte ihren Song 

„Intifada“, während im Hintergrund auf der Bühne eine riesige Paläs-
tina-Fahne hing. Der spanische Text des Liedes wirft Israel bzw. den 
Israelis vor, von Opfern der Schoa zu Tätern geworden zu sein, aus der 
Geschichte nichts gelernt zu haben und stattdessen nun Palästina zu 
kolonisieren und die Palästinenser_innen unter einem der schlimms-
ten Kriege leiden zu lassen, um Israel zu bereichern. Getötet werde 
im Namen Israels und Jahwes, Befreiung bringe nur die Intifada. Die 
Lyrics enthalten somit klassische Narrative des Post-Schoa-Antise-
mitismus mit seiner Täter-Opfer-Umkehr und dem antisemitischen 
Narrativ, Jüdinnen_Juden würden für ihren Gott und ihren eigenen 
Profit töten, das lediglich auf Israel übertragen wurde, aber durch 
den expliziten Bezug auf Jahwe seine antijudaistischen Ursprünge 
nicht verleugnen kann.
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MASSENZUSCHRIFTEN

Massenzuschriften sind antisemitische Zuschriften, die sich - meist online - an einen 
größeren Personenkreis richten.

Im Erfassungszeitraum 2023 wurden RIAS NRW zehn antisemitische Massenzuschrif-
ten gemeldet. Bei fünf Vorfällen handelte es sich um E-Mails mit antisemitischem In-
halt, vier Zuschriften erreichten die Empfänger_innen postalisch, in einem Fall han-
delte es sich um ein Flugblatt. Charakteristisch für die erfassten Massenzuschriften 
sind lange Texte, die eine Vielzahl antisemitischer Chiffren, Symboliken und Mythen 
enthalten.

Wie bereits im Vorjahr dominierte unter den Massenzuschriften die Erscheinungs-
form des Modernen Antisemitismus, die sich in allen zehn Massenzuschriften findet. 
Die hier zum Ausdruck gebrachten antisemitischen Verschwörungsmythen wurden in 
sechs Fällen mit Stereotypen des Post-Schoa-Antisemitismus kombiniert, etwa wenn 
das Gedenken an die während der NS-Zeit ermordeten Jüdinnen_Juden abgelehnt 
wird.

Dülmen, 16. März 
Ein in die Briefkästen der gesamten Nachbarschaft geworfenes Flug-
blatt enthält detaillierte antisemitische Erzählungen über die angeb-
liche Weltherrschaft der Juden. Diese würden seit 3000 Jahren die 
unangefochtene Weltherrschaft anstreben, wofür sie einen dritten 
Weltkrieg benötigten, und stünden kurz vor Vollendung dieses Ziels, 
wodurch dann alle Nicht-Jüdinnen_Juden zu ihren Sklavinnen_Skla-
ven würden. Neben diesem Modernen Antisemitismus, der Jüdinnen_
Juden eine besondere politische und ökonomische Macht zuschreibt, 
werden im Flugblatttext auch Elemente des Post-Schoa-Antisemit-
ismus verbreitet und eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben. So seien 
nicht nur Nachkriegspolitiker_innen wie Angela Merkel, Helmut Kohl 
und Wladimir Putin jüdisch, sondern auch die Machtergreifung der 
Nationalsozialisten 1933 sei von Jüdinnen_Juden betrieben worden. 
Sowohl Adolf Hitler als auch Politiker wie Franz von Papen und der 
Industrielle Henry Ford seien demnach Agenten des Zionismus ge-
wesen, um durch die Förderung und Verbreitung des Antisemitismus 

„die Austreibung der Juden“ voranzutreiben und so 1948 den Staat 
Israel gründen zu können. Zudem seien die größten Opfer des Natio-
nalsozialismus die Deutschen gewesen, die nach dem Zweiten Welt-
krieg die „größte ethnische Säuberung“ erleiden mussten, „welche 
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die Welt je gesehen hatte“. Jüdinnen_Juden sind demnach also nicht 
nur Verursacher, sondern auch Nutznießer des Antisemitismus.

In sechs Fällen konnte der politische Hintergrund festgestellt werden. Fünf Massen-
zuschriften sind demnach eindeutig dem verschwörungsideologischen Milieu zuzu-
ordnen, bei einer weiterer Massenzuschrift liegt ein rechtsextremer Hintergrund vor.
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Zuletzt dokumentierte der Bundesverband RIAS einen bundesweiten Anstieg von 
antisemitischen Versammlungen, Angriffen, Bedrohungen und gezielten Sachbe-
schädigungen während des Israel-Gaza-Krieges im Mai 2021.6 Das Vorfallsgeschehen 
im Kontext des palästinensisch-israelischen Konflikts ist jedoch, abhängig von den 
Rahmenbedingungen, dynamisch. Während RIAS im Mai 2021 einen temporären 
Anstieg antisemitischer Vorfälle registrierte, blieb die Anzahl antisemitischer Vorfälle 
nach dem 07. Oktober bis zum Jahresende auf hohem Niveau. Der palästinensisch-
israelische Konflikt motiviert also antisemitische Täter_innen in Deutschland und er-
möglicht antisemitisches Handeln, RIAS charakterisiert dies als Gelegenheitsstruktur. 
Unter einer Gelegenheitsstruktur werden bestimmte Rahmenbedingungen verstan-
den, die antisemitisches Handeln ermöglichen oder wahrscheinlicher machen. Das 
können Medienereignisse oder gesellschaftliche Debatten sein, aber auch gezielte 
Kampagnen politischer Akteur_innen.

Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober dokumentierte RIAS NRW somit auch 
in Nordrhein-Westfalen einen massiven Anstieg antisemitischer Vorfälle. Vom 7. Ok-
tober bis zum 31. Dezember 2023 wurden insgesamt 432 antisemitische Vorfälle 
registriert. Das sind fünf Vorfälle pro Tag, während im Jahr 2022 durchschnittlich fünf 

6    vgl. Bundesverband RIAS e.V. 2022, S. 14

Auswirkungen des  
Hamas-Massakers vom  
7. Oktober 2023 in NRW

RIAS registrierte in der Vergangenheit wiederholt  
einen hohen Anstieg antisemitischer Vorfälle  
in Deutschland, wenn Israel durch militante  
Palästinenser_innen angegriffen wurde und es  
zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam. 
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Vorfälle pro Woche dokumentiert wurden. In 93 Prozent aller Vorfälle, also in 402 von 
432 Vorfällen, konnte ein direkter Bezug zum Massaker der Hamas festgestellt wer-
den. Betrachtet man die Dynamik der Vorfälle im Jahresverlauf, so ereigneten sich 65 
Prozent aller gemeldeten Vorfälle nach dem 7. Oktober.

In den 432 Vorfällen wurden alle Erscheinungs- und Ausdrucksformen von Antise-
mitismus erfasst. Israelbezogener Antisemitismus wurde in 306 Vorfällen dokumen-
tiert und war die mit Abstand am häufigsten erfasste Erscheinungsform nach dem 7. 
Oktober. Damit ereigneten sich 82 Prozent aller erfassten israelbezogenen antisemi-
tischen Vorfälle im Jahr 2023 im letzten Drittel des Jahres. In 125 Vorfällen wurden 
Jüdinnen_Juden als fremd oder nicht zugehörig markiert und demnach Narrative des 
antisemitischen Otherings bedient. Vorfälle, in denen die Erinnerung an die Schoa 
abgelehnt oder die Schoa bagatellisiert oder verherrlicht wurde, wurden 111 Mal do-
kumentiert. Moderner Antisemitismus in Form von Verschwörungserzählungen kam 
in 27 Vorfällen vor. Antijudaismus, eine religiös begründete Judenfeindschaft, kam in 
13 Vorfällen zum Ausdruck. Häufig überschneiden sich mehrere Erscheinungsformen 
in einem Vorfall, so dass die Gesamtzahl aller Erscheinungsformen die Anzahl doku-
mentierter Vorfälle nach dem 7. Oktober übersteigt.

Die Vorfälle, die einem politisch-weltanschaulichen Hintergrund zugeordnet werden 
konnten, verteilen sich nach dem 7. Oktober wie folgt: 15 Prozent der Vorfälle ereig-
neten sich im Bereich des antiisraelischen Aktivismus. Bei jeweils vier Prozent der er-
fassten Vorfälle wurde ein islamischer/islamistischer und ein linker/antiimperialisti-
scher Hintergrund festgestellt. Rechtsextreme Akteure wurden bei zwei Prozent der 
Vorfälle dokumentiert. Vorfälle aus dem christlichen/christlichen Fundamentalismus 
Milieu, der politischen Mitte und sonstigen Milieus verteilen sich zusammen auf drei 
Prozent. In 72 Prozent der Fälle konnte der politisch-weltanschauliche Hintergrund 
nicht ermittelt werden. Der von RIAS NRW dokumentierte politisch-weltanschauliche 
Hintergrund ergibt sich entweder aus der Selbstbezeichnung der Personen oder Or-
ganisationen oder aus verwendeten Stereotypen, die sich eindeutig einem bestimm-
ten politischen Spektrum zuordnen lassen. In vielen Fällen lässt sich dieser politische 
Hintergrund jedoch anhand der RIAS NRW vorliegenden Informationen nicht ein-
deutig bestimmen. Dies ist beispielsweise bei Aufklebern oder Schmierereien der Fall.

Anhand der RIAS NRW bekannt gewordenen Tatorte lässt sich ableiten, wo sich anti-
semitische Vorfälle nach dem 7. Oktober besonders häufig ereignet haben. Die Vor-
fälle ereigneten sich demnach auf der Straße (135), in öffentlichen Gebäuden (65), in 
Bildungseinrichtungen (46), an Gedenkorten (38), im Wohnumfeld der Betroffenen 
(34) sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln (19). Von den insgesamt 432 Vorfällen wur-
den 50 im Internet und 45 an anderen spezifischen Orten wie Friedhöfen, Geschäften 
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oder Fußballstadien dokumentiert. Die hier aufgeführten dominierenden Tatorte 
zeigen, dass Antisemitismus auch nach dem 7. Oktober vor allem in den alltäglichen 
Lebensbereichen der Betroffenen stattfand.

ANTISEMITISMUS IM WOHNUMFELD

Vorfälle im Wohnumfeld sind für die Betroffenen oft besonders bedrohlich und be-
ängstigend. Vor allem nach dem 7. Oktober stieg die Zahl der antisemitischen Vor-
fälle im Wohnumfeld. Von insgesamt 42 Vorfällen im Wohnumfeld der Betroffenen 
im gesamten Jahr 2023 ereigneten sich acht bis zum 7. Oktober. Nach dem 7. Oktober 
vervierfachten sich diese Vorfälle. In 34 Fällen im Wohnumfeld wurden unter ande-
rem Schmierereien und Aufkleber an Hauswänden, Treppenhäusern und Aufzügen 
erfasst sowie antisemitische Äußerungen und Vernichtungsdrohungen von Angesicht 
zu Angesicht gemeldet.

Bonn, 16. Oktober
Ein älteres Ehepaar in Bonn wurde mehrfach an seiner Wohnungs-
tür bedroht. Der Mann ist Israeli und die Frau deutsche Jüdin, beide 
sind vor Ort für ihr Engagement für jüdisches Leben bekannt. Am 
16.10. klingelte ein Mann an ihrer Tür und sagte: „Beim nächsten 
Mal komme ich mit meinem großen Aschenbecher und da passt 
die Asche von 500 Güterwagen rein“. Die Betroffenen berichteten, 
dass sich dies bereits zweimal im Juli 2023 ereignet habe. Den ersten 
Vorfall wollte das Ehepaar noch bei der nächsten Polizeidienststelle 
zur Anzeige bringen; der Polizeibeamte vor Ort riet ihnen jedoch 
von einer Anzeige ab, auch weil er den antisemitischen und im Ge-
samtkontext äußerst bedrohlichen Inhalt des Satzes nicht erkennen 
konnte. Nach Rücksprache mit den Betroffenen wurde der Vorfall im 
Oktober an den zuständigen Kölner Staatsschutz übermittelt, der die 
Ermittlungen aufnahm.
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In sechs Fällen wurden Wohnhäuser mit einem Davidstern markiert. Diese Markie-
rungen erinnern an die Kennzeichnungspraxis im Nationalsozialismus, als jüdische 
Geschäfte und Wohnhäuser mit Davidsternen markiert wurden, um Jüdinnen_Juden 
kenntlich zu machen.

Krefeld, 21. Oktober 
 © Privat
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ANGRIFFE AUF DIE ERINNERUNG

Nach dem 7. Oktober waren es vor allem Vorfälle mit israelbezogenen antisemitischen 
Narrativen und Formen des Post-Schoa-Antisemitismus, die in Kombination auftra-
ten. So konnte diese spezifische Überschneidung in insgesamt 60 von 432 Fällen do-
kumentiert werden. In 18 von 60 Fällen wurden gezielt Gedenkorte für die im Natio-
nalsozialismus verfolgten und ermordeten Jüdinnen_Juden geschändet, wobei durch 
Schmierereien und Aufkleber ein expliziter Bezug zum Gaza-Krieg hergestellt wurde.

Gelsenkirchen, 01. Oktober  

© Privat

Bereits kurz zuvor war das Mahnmal in Gelsenkirchen mit zahlreichen 
„Free Palestine“-Aufklebern beklebt worden.
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Antisemitische, erinnerungsabwehrende Aussagen wurden aus unterschiedlichen 
politisch-weltanschaulichen Milieus erfasst. Dabei lassen sich Aussagen identifizie-
ren, die an eine Schuldkult-Rhetorik der extremen Rechten angelehnt sind. „Mit ihm 
[dem politischen Kampfbegriff „Schuldkult“] werden die Schuld und Verantwor-
tung Deutschlands für die NS-Verbrechen sowie deren Folgen abgewertet, verharm-
lost, abgewehrt und/oder geleugnet. Die andauernde Auseinandersetzung mit den 
Schrecken der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die Erinnerung an deren 
Opfer werden nicht als gesellschaftliche Aufgabe, sondern als Unterdrückung der 
Deutschen durch ‚fremde‘ respektive ‚jüdische‘ Mächte dargestellt. Auch künftige 
Generationen von Deutschen würden mit einer, wie es heißt, immerwährenden Kol-
lektivschuld belastet und ‚klein gehalten‘, um wirkliche nationale Souveränität und 
Größe zu verhindern.“11 Nach dem 7. Oktober wurden vermehrt ähnliche Argumen-
tationsmuster aus dem antiisraelischen, linken/antiimperialistischen und islamisch/
islamistischen Milieu dokumentiert. So zeigte ein Teilnehmer einer israelfeindlichen 
Kundgebung in Herne am 4. November ein Plakat mit der Aufschrift „Free Palestine 
from German Guilt“. In einem Flugblatt einer islamistischen Gruppierung, das unter 
anderem auf Demonstrationen und an Universitäten verteilt wurde, hieß es:

„[...] Vor allem Deutschland unterstützt das zerstörerische Vorgehen 
der Zionisten und ihr koloniales Konstrukt. ‚Bedingungslose Solida-
rität‘ und ‚Verantwortlichkeit für die Sicherheit Israels‘ - das ist die 
Position der Bundesrepublik. Damit stellt sich Deutschland auf die 
Seite der Täter und trägt Mitschuld an den Massakern der Zionisten. 
Begründet wird das mit der eigenen Geschichte und der ‚ewigen 
Schuld‘ Deutschlands, von der es sich auf Kosten Palästinas reinwa-
schen möchte [...].“

Der Bundesregierung wird vorgeworfen, ein unterstelltes Massaker in Gaza aus mo-
ralischer Verantwortung gegenüber Israel geschehen zu lassen. Die implizite Forde-
rung nach einem Schlussstrich unter die spezifische Erinnerung im postnazistischen 
Deutschland ist eine manifeste Erinnerungsabwehr.

11    �Steder, Alexander & Lorenz-Milord, Alexander (2024). Antisemitismus erkennen. Symbole, 
Codes und Parolen. S. 56.URL: https://www.regishut.de/de/topic/5.ver%C3% 
B6ffentlichungen.html [Zugriff am 12.04.2024]

https://www.regishut.de/de/topic/5.ver%C3%B6ffentlichungen.html
https://www.regishut.de/de/topic/5.ver%C3%B6ffentlichungen.html




57

Jüdische Perspektiven  
auf den 07. Oktober  
aus NRW
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Über RIAS NRW

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 
Nordrhein-Westfalen (RIAS NRW) dokumentiert  
antisemitische Vorfälle im Bundesland und unterstützt 
Betroffene. RIAS NRW ist ein wichtiger Baustein in  
der Prävention und der Bekämpfung von Antisemitismus. 
Denn erst durch die kontinuierliche niedrigschwellige 
Dokumentation und die wissenschaftliche Auswertung 
nach bundesweit einheitlichen Standards im RIAS  
Bundesverband, wie zum Beispiel in diesem Jahresbericht, 
ist es möglich, ein genaueres Bild von den Erscheinungs-
formen des Antisemitismus zu zeichnen. Wie äußert  
sich Antisemitismus konkret, von wem geht er aus, gegen 
wen richtet er sich?
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Meldungen über antisemitische Vorfälle werden bei RIAS NRW systematisch erfasst 
und anhand eines mehrstufigen Verfahrens verifiziert. Bei der Erfassung werden bun-
desweit einheitliche Kategorien genutzt, welche die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
RIAS Meldestellen festgelegt hat. Anhand der Kategorien lassen sich Aussagen über 
Formen, das Vorkommen und die Entwicklung antisemitischer Vorfälle in Nordrhein-
Westfalen treffen. Daher werden im Folgenden Definitionen und Kategorien vorge-
stellt, auf denen die vorangestellten Analysen basieren:

Als inhaltlicher Referenzrahmen zur Bewertung antisemitischer Vorfälle dient die von 
der Bundesregierung empfohlene „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ der Interna-
tional Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).13 Diese wurde in einer von RIAS Ber-
lin und anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen aus Berlin dem deutschsprachigen 
Kontext geringfügig angepassten Fassung von RIAS NRW übernommen. RIAS NRW 
orientiert sich zudem an der 2013 von der IHRA verabschiedeten „Arbeitsdefinition 
zur Leugnung und Verharmlosung des Holocaust“.14 Bei der Unterscheidung zwischen 
israelbezogenem Antisemitismus und nicht-antisemitischer Kritik an der Politik israe-
lischer Regierungen wird außerdem die von Natan Sharansky vorgeschlagene Trias 
von Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards (der sogenannte 3-D-Test) 
zugrunde gelegt. Die Bedeutung der von RIAS NRW verwendeten Begriffe und Kate-
gorien ist nicht notwendigerweise deckungsgleich mit der Bedeutung der Begriffe 
und Kategorien, die etwa bei Sicherheitsbehörden Anwendung finden.

Antisemitische Vorfälle werden von RIAS NRW in verschiedenen Kategorien erfasst. 
Bei der Weiterentwicklung und Anwendung dieser Kategorien sowie beim Austausch 
über Auswertungsmethoden steht RIAS NRW im regelmäßigen Austausch mit dem 
Bundesverband RIAS. Die im Folgenden beschriebenen, von RIAS NRW genutzten 
Kategorien zur systematischen Erfassung antisemitischer Vorfälle wurden ursprüng-
lich vom Community Security Trust (CST) in Großbritannien entwickelt und von RIAS 
Berlin dem deutschen Kontext angepasst.

Die Erfahrungen des Community Security Trust (CST) in Großbritannien, 
die bereits seit 1984 antisemitische Vorfälle dokumentieren, zeigen, dass 
erst nach rund fünf Jahren eine Meldestelle eine ausreichende Bekannt-
heit und das Vertrauen der jüdischen Community erlangt hat, um einen 
repräsentativen Überblick zur Dimension des Antisemitismus erzielen zu können. 
Art des Vorfalls

13    �URL: https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions- 
charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus (Zugriff am 30.04.2024).

14    URL: https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/475304.pdf (Zugriff am 30.04.2024).

Anhang:  
Datengrundlage und 
Arbeitsweisen

https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus
https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus
https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/475304.pdf













